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RS OGH 1991/9/24 10ObS193/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1991

Norm

ASVG §162 Abs3

Rechtssatz

Bei Berechnung des Wochengeldes sind Zeiten des Bezuges von Karenzurlaubsgeld genau so zu behandeln, wie die in

§ 162 Abs 3 lit a) angeführten, im § 11 Abs 3 ASVG aufgezählten Zeiten. Unter den gesetzlichen Abzügen ist hinsichtlich

der Lohnsteuer der Betrag zu verstehen, der sich aus der Dienstgeberbestätigung ergibt und nicht die auf Grund eines

späteren Jahresausgleichs errechnete Lohnsteuer.
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